
Schreiben von Siemens Schweiz AG 9.01.2013

8O47 Zürich

Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir aktuell bei bestehenden Produktgarantie Zeiten im 82B

Geschäft bleiben werden. D.h. wir bleiben bis auf GAMMA Produkte bei 12 Monate wie in unseren

AGBs aufgeführt (siehe Anhang).

Auf GAMMA Produkte (Bestlnr. 5WG..) bieten wir neu 2 Jahre auf alle Anderen eben 1 Jahr.



1.1

SIEMENS
Allgemeine Lieferbedingungen der Siemens Schweiz AG für das Produkþeschäft (Version 12.2012)

Allgemeines
Angebote, die keine Annahmefrist (Bindefrist) enthalten, sind
unverbindlich.

Die vorliegenden Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn s¡e in
unserem Angebot bzw. in unseren Produkt- / Preislisten oder in
unserer Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden.
Anderslautende Bedingungen des Bestellers haben nur dann
Gültigkeit, wenn und soüeit sie von uns ausdrücklich und schriftlich
akzeptiert worden sind-

Sofern unsere Liefaung auch handelsübliche Softwareprogramme
samt zugehóriger Dokumentation umfasst, gelten hierfür
ausschliesslich die massgebenden Liefer- und Lizenzbedingungen der
betreffenden U nterl ieferanten.

Bei von uns zu erstellenden kundenspezifischen Anlagen / ProduKen
gelangen grundsätzlich unsere'Allgemeinen Lieferbedingungen für
kundenspezif ische Anlagen" zur Anwendun g.

Werbeprospekte, Pläne und technische Unterlagen
Werbeprospekte und -kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung
nicht verbindlich. Angâben in technischen Unteriagen sind nui
verbindlich, so¡veit sie ausdrücklich zugesichert sind.

Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen, technisctìen
Unterlagen und Softwareprogrammen vor, die sie der anderen
Vertragspartei ausgehándigt hat. Die empfangende Vertragspartei
anerkennt diese Rechte und wird Pläne, Unterlagen und
Softwareprogramme ohne vorgångiges schriftliches Einvèrständnis
der anderen Vertragspartei weder Dritten zugänglich machen noch
ausserhalb des Zwecks verwenden, zu dem sie ihr übergeben worden
sind.

Preise
Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise in
Schweizer-Franken. Für Lieferungen an Besteller in der Schweiz gilt:
EXW (d.h. unser jeweiliger schweizerischer Lagerort) INCOTERMS
2010.

Falls sich die der Preisbildung zugrundeliegenden Verháltn¡sse,
insbesondere die Währungspar¡täten oder die staatlichen I
behördlichen Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle, etc. zvvischen dem
Zeitpunkt des Angebots und dem vereinbarten Liefertermin ändern, so
sind wir berechtigt, unsere Preise und Konditionen den veränderten
Bedingungen anzupassen.

Zahl ungsbeding ungen
Sofern nicht anders vereinbart, s¡nd unsere Rechnungen sofort fällig
und bis spätestens am 30. Tag nach Rechnungsdatum zu bezahlen,
ohne Skonto und ohne jeden anderen Abzug. Die Zahlungen sind auf
eines unserer Konti bei den in den Rechnungen aufgefühiten Banken
zu leisten. Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn der fällige Betrag einem
dieser Konti in Schweizerfranken gutgeschrieben ist und uns zur freien
Verfügung steht.

E¡ne Verrechnung mit Gegenforderungen ist nicht zulåssig.

Hält der Besteller die vereinbarten Zahlungsterm¡ne nicht ein, so gerät
er ohne Mahnung ¡n Verzug und hat ab dem 31. Tag nach
Rechnungsdatum einen Verzugszins von 8o/o p.a. zu entrichten.

Eigentu msvorbehalt
Wir bleiben Eigentümer unserer gesamten Lieferungen, bis wir die
vereinbarten Zahlungen vollständig erhalten haben. M¡t
Zustandekommen des Vøtrages ermächtigt uns der Besteller, die
Eintragung des Eigentumsvorbehalts in den amtlichen Registern
gemäss den betreffenden Landesgesetzen vornehmen zu lassen und
alle diesbezüglidren Formalitäten zu erfüllen. Der Besteller wird die
gel¡eferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts instandhalten und zu unseren Gunsten gegen
Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken versichern und
überdies alle Massnahmen treffen, damit unser Eigentumsanspruch
weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

Lieferfrist
Die vereinbarte Lieferfrist beginnt m¡i Eingang einer schriftlichen,
technisch und kaufmännisch bereinigten Bestellung, sofern sämtliche
behördl¡chen Formalitäten eingeholt bzw. erfüllt sind. Die Lieferfrist gilt
als eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf die Lieferung erfolgt bzw.
deren Versandbereiischaft dem Besteller mitgeteilt worden ist.

Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:

- wenn uns die Angaben, die wir zur Vertragserfüllung benötigen,
nicht rechtzeit¡g zugehen, oder wenn der Besteller nacfrtråglich
Anderungen oder Ergánzungen verlangt und damit eine
Verzögerung der Lieferungen oder Le¡stungen verursacht;

- wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der
gebotenen Sorgfalt nicht ab\,venden können, ungeachtet, ob diese
bei uns, beim Besteller oder bei einem Dr¡tten entstehen. Als
solche Hindernisse gelten beispielsweise behördliche

le

Massnahmen oder Unterlâssungen; Aufruhr, Mobilmachung,
Krieg; Arbeitskonfl¡kte, Aussperrungen, Streiks, Unfälle und
andere erhebl¡che Betriebsstörungen; Epidemien,
Naturereignisse; terroristische Aktivitäten. Die Vertragsparteien
werden in einem solchen Fallefür eine entsprechende
Anpassung des Vertrages Hand bieten;

- wenn der Besteller oder von ihm be¡gezogene Dritte mit den
von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit der
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, oder
wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhålt.

Der Bestelle¡ ist berechtigt, bei verspäteter Liefaung eine
Verzugsentschädigung geltend zu machen, so^/eit eine Versþäiung
nachweisbar durch uns verschuldet wurde und der Besteller einen
Schaden als Folge dieser Verspätung glaubhaft machen kann. Wird
dem Besteller durch rechtzeitige Ersaizlieferung ausgeholfen, fällt
der Anspruch auf eine Verzugsentschäd¡gung dahin. Die
Verzugsentschädigung beträgt für jede volle Woche der Verspätung
höchstens 0,5%, insgesamt aber nicht mehr als 5%, berechnet auf
dem Vertragspreis des verspäteten Teils der Lieferung. Die ersten
zwe¡ Wochen der Verspätung geben keinen Anspruch auf eine
Verzu gsentschädigung.

Nach Erre¡chen des Maximums der Verzugsentschäd¡gung hat uns
der Besteller schriftl¡ch eine angemessene Nachfrist anzusetzen.
Wird diese Naúfrist aus von uns zu vertretenden Gründen n¡cht
eingehalten, so ist der Besteller berechtigt, die Annahme des
verspäteten Teils der Lieferung zu verweigern. lst ihm eine
Te¡lannahme wirtschaftlich nicht zumutbar, ist er berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und bereits gele¡stete Zahlungen gegen
Rückgabe erf olgter Lieferungen zurückzufordern.

Wegen Verspátung der Lieferung oder Leistungen hat der Besteller
keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser 2iff.6
ausdrúckl¡ch genannten. Weitergehende Schadenersatzansprüche
bestehen nur in Fällen grober Fahrlässigkeit oder rechtsw¡driger
Absicht und nur insolveit, als die vorstehende
Verzugsentschädigung zur Deckung des Schadens n¡cht ausreicht.

Übergang von Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen spåtestens mit Abgang der Lieferung ab
unserem Werk auf den Besteller iiber. Wird der Versand auf
Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, d¡e wir nicht
zu vertreten haben, verzögert, geht die Gefahr im ursprunglich für
die Ablieferung ab unserem Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den
Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an wird die Lieferung auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

Prüfung und Abnahme
Die Lieferung wird bei uns soweit üblich vor Versand geprüft.
Verlangt der Bestellerweitergehende Prüfungen, sind diese separat
zu vereinbåren und vom Besteller zu bezahlen. Die Durchführung
einer besonderen Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der dafili
geltenden Bedingungen bedürfen einer separaten Vereinbarung.

Der Bestelle¡ hat Lieferung und Leistungen innert angemessener
Frist zu prüfen und uns eventuelle Mängel unverzügl¡ch schr¡ftlich
mitzuteilen. Unterlässt er dies, so gelten L¡eferung und Leistungen -
unter Vorbehalt allenfalls versteckter Mängel - als genehmigt.

Wir werden die uns gemäss Ziff.8.2 mitgeteilten Mängel nach
unserer Wahl durch lnstandstellung oder Ersatzlieferung so rasch
als moglich beheben. Der Besteller hat uns d¡e hierzu erforderliche
Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Solveit dabei fehlerhafte Teile
ersetá werden, gehen die ausgewechselten fehlerhaften Teile in
unser Êigentum über.

Wegen Mängel ¡rgendwelcher Art an Lieferung oder Leistungen hat
der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den ¡n dieser
Ziff.8 und den in Ziff.g (Ga/váhrleistung, Haftung für versteckte
Mängel) ausdrucklich genannten.

Gewährleistu n g, Haftung f ür versteckte Mängel
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, beträgt die
Gewährleistungsfrist (Garantiefrist) für den Liefergegenstand 12
Monate. Sie beginnt m¡t dem Abgang der Lieferung ab unserem
Werk zu laufen. Wird der Versand aus Gründen verzögert, die wir
nicht zu vertreten haben, so endet d¡e Gewährleistungsfrist
spätestens I 8 Monate nach Meldung der Versandbereitschaft.

Für ersetzte oder reparierte Te¡le des Liefergegenstandes beträgt
die Gewährle¡stungsfrist 6 Monate ab deren Ersatz oder Abschluss
der Reparatur, falls die Gewährleistungsfrist gemäss vorstehendem
Absatz fur den Liefergegenstand früher abläuft. Die
Gewährleistungsfrist endet in jedem Fall spätestens 18 Monate
nach Beginn der ursprüngl¡chen Gewährleistungsfrist gemáss Ziff.
9.14bs.1.

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dritte
ohne unsere vorgängige schriftllche Zustimmung Anderungen oder
Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel
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SIEMENS
Allgemeine Lieferbedingungen der Siemens Schweiz AG für das Produkþeschäft (Version 12.2012)

aufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur undderVereinigtenStaatenvonAmer¡kazubeachten.
schadensminderung trift und uns Gelegenheit gibt, den Mangel zu 11.3 sofern für Exgortkontrollprüfungen erforderlich, wird der Bestellerbeheben " - ùns nacn Áltroiaãùñg unverzüglich alte lnformationen über

9.3 Wir verpflichten uns, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von uns
Teile des Liefergegenstandes, die nachweisbar infolge schlechten gel¡eferten Waren bzw. erbrâchten Werk- und Dienstleistungen
Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis sowie diesbezügl¡che Exportkontrollbeschränkungen übermitteln.
zum Ablauf der Geìivährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar
werden, so rasch ats mögt¡ch nach unsererwanl ar,Ë"JuoËåã'eü"äããi 11.4 Der Bêsieller stellt uns von allen Ansprüchen, die von Behörden

zu ersêtzen. Die beanõtandeten Teile s¡n¿ uns-ãut-VertangeÀ oder sonstigen Dritten uns gegenüberr¡/egen.der Nichtbeachtung

zuzustellen. soweit fehlerhafte Teile ersetá werden, gehen die vorstehender exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den

ausge\,vechselten fehlerhaften Teite in unser Eigentum über. Besteller geltend gemacht werden' in vollem umfang frei und

Nach Abrauf der cewährreistunssfrist semäss z¡ff.e.1 Abs..t erstreckt Hi$:i:-,ÎH'%áTfi"F*3li'Åi*ff.1fir',¿;:"!rtå'TT"inä?
sich die Gewährleistung für ersetäe oder repariøte Teile (2iff.9.1 Besteller hat die PflichtverleÞung nicht zu vertreten. Eine Umkehr
Abs.2) des Liefergegenstandes nur auf die betreffenden ersetzten der Ber¡/eislast ¡st hiermit nicht verbunden.
oder reparierten Teile. Die Kosten für Ausbau,,mTr€nsport und n. Offenlegung der Geschäftsverbindung und von Daten undWiedereinbau solcher Teile sind vom Besteller zu übernehmen. lnformat¡onen

12.1 Dq Besteller erklärt sich damit einverstanden, dass sämtliche für
die geschäftlichen Beziehungen erforderl¡chen oder sich daraus
ergebenden Angaben und lnformationen, insbesondere vertragliche
Dokumente und Unterlagen so/vie alle für den Vollzug der
vertraglichen Verpflichtungen erforderlichen Dáen und
lnformationen, des und über den Besteller und dessen
Hilfspersonen auch ausserhalb der Schweiz aufbewahrt werden
dürfen. Alle diese Angaben und lnformationen dürfen darüber
hinaus, ¡nsbesondere für die Leistungserfüllung, die Érfüllung
gesetzlicher Anforderungen oder für Siemens-interne Prüf-
und/oder Aufsichts-Zwecke sowohl der Siemens AG wie aucfì deren
konzernrechtlich verbundenen Unternehmen bekannt gegeben und
zur entsprechenden Bearbeitung offen gelegt werden; dies stets
unter Einhaltung aller jeweils anwendbaren Datenschutzgesetze.

13. Anwendbares Recht
13.1 Das Vertragsverhältn¡s untersteht dem schweizerischen mater¡ellen

Recht. Das Ubereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge

9.4 Zuges¡cherte Eigenschaften sind nur jene, die in den Spezifikationen
ausdrücklich als solche beze¡chnet worden sind. Die Zusichaung gilt
längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Sind die
zugesicherten Eigenschaften nicht oder nur teilweise erfüllt, so hat der
Besteller zunächst Anspruch auf unverzügliche Nachbesserung durch
uns.

Hierzu hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
gewähren. Gel¡ngt d¡ese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, so

) hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des
Preises. lst der Mangel derart schweMiegend, dass er nicht innert
angemessener Frist behoben werden kann, und sind Lieferung oder
Leistungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erhebl¡ch
vermindertem Masse brauchbar, so hat der Besteller das Recht, die
Annahme des mangelhaften Teils der Lieføung zu verweigern oder,
wenn ihm e¡ne Teilannahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist, vom
Vertrag zurückzutreten. W¡r können nur dazu verpflichtet werden,
diejenigen Betråge zurückzuerstatten, die uns für die vom Rücktritt
betroffenen Teile bezahlt worden s¡nd.

9.5 Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind Schäden,
die nicht nachweisbar infolge schlechten Materials, fehlerhafter
Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B.
infolge natürlicher Abnützung, mangelhafter Wartung, Missachtung
von Betriebsvorschr¡ften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsm¡ttel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, n¡cht von
uns ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie ¡nfolge anderer
Gründe, die wir nicht zu vertreten haben.

9.6 Voraussetzung für eine Gewáhrleistung bei fehlerhaften
Softwareprogrammen ist, dass der Felìler in der unveränderten
Originalfassung des betreffenden Softwareprogrammes
reproduzierbar und überdies möglichst deta¡lliert dokumentiert ist. Bei
Verlust oder Beschådigung von Dden und/oder Datenträgermaterial
umfasst die Gewähdeistung nicht den Aufwand für die
Wiederbeschaffung verlorener Daten.

9.7 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung wie auch
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine
Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff .9.1 bis Z¡tf.9.4 ausdrücklich
genannten.

)ro. we¡tere Haftung
10.1 Andere als die in diesen Lieferbedingungen ausdri¡cklich genannten

11.
11.1

Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie
gestellt werden, insbesondere alle nicht ausdrücklich genannten
Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages
oder Rücktritt vom Vertrag, sind ausgeschlossen. ln keinem Fall
bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, d¡e nicht
am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie Produktionsausfall,
Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn soivie
von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dleser
Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen grober Fahrlässigkeit oder
rechtswidriger Absicht oder sweit ihm zwingendes Recht
entgegensteht.

Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen
Unsere VeÍtragserfüllung steht unte¡ dem Vorbehalt, dass der
Erfüllung keine H¡ndernisse aufgrund von nationalen oder
internationalen Vorschriften des Aussenwirtschaftsrechts,
insbesondere Exportkontrollbestimmungen, sowie keine Embargos
oder sonstige Sanktionen entgegenstehen.

11.2 Dq Besteller hat bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren
(Hardware uncl/oder Software und/oder Technologie so¡vie
dazugehórige Dokumentation, unabhängig von der Art und Weise der
Zurverfügungstellung) oder der von uns erbrachten Werk- und
Dienstleisiungen (einschliesslich technischer Unterstützung jeder Art)
an Dritte im ln- und Ausland die jaareils anwendbaren Vorschriften des
nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten.
ln jedem Fall hat er dabei die (Re-) Exportkontrollvorschriften der
Schweiz, der Bundesrepubl¡k Deutschland, der Europäischen Union

o Copyr¡ght Siemens Schweiz AG 2012. All righls reserved.

über den i nternationalen Warenkauf
11.4.1980 gelangt für dieses
Anwendung.

14. Gerichtsstand
14.1 Ger¡chtsstand für den Besteller und ft¡r uns ist Zürich. Wir sind

jedoch berechtigt, den Besteller auch an se¡nem Sitz zu belangen.

(sogen- Wiener Kaufrecht) vom
Vertragsverhältnis nicht zur
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SIEMENS
Aflgemeine Lieferbedingungen der Siemens Schweiz AG für das ProdukSeschäft (Venion 12.2012)
Soctor: Energy; Divisions: lC BT, lC LMV, lC SG

Allgeme¡nes
Angebote, die keine Annahmefrist (Bindefr¡st) enthalten, sind
unverbindl¡ch.

Die vorliegenden Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie in
unserem Angebot bzw. in unseren Produkt- / Preislisten oder in
unserer Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden.
Anderslautende Bed¡ngungen des Bestellers haben nur dann
Gültigkeit, wenn und soweit sie von uns ausdrücklich und schriftlich
akzeptiert worden sind.

Sofern unsere Liefaung auch handelsübliche Softwareprogramme
samt zugehöriger Dokumentation umfasst, gelten hierfür
ausschliesslich die massgebenden Liefer- und Lizenzbèdingungen der
betreffenden Unterl ieferanten.

Bei von uns zu erstellenden kundenspezifischen Anlagen / Produkten
gelangen grundsätzlich unsere'Allgemeinen Lieferbèdingungen für
kundenspezifische Anlagen" zur Anwendung.

Werbeprospekte, Pläne und technische Unterlagen
Werbep¡ospekte und -kaialoge sind ohne anderweitige Ve¡einbarung
nicht verbindl¡ch. Angaben ¡n technischen Unterlagen s¡nd nur
verbindlich, soriveit sie ausdrücklich zugesichert sind.

Jede Vertragspartei behält sich alle Rechte an Plänen, technischen
Unterlagen und Softwareprogrammen vor, die sie der anderen
Vertragspartei ausgehånd¡gt hat. Die empfangende Vertragspartei
anerkennt diese Rechte und wird Pläne, Unterlagen und
Softwareprogramme ohne vorgängiges schriftliches Einverstándnis
der anderen Vertragspartei weder Dritten zugänglich machen noch
ausserhalb des Zwecks veMenden, zu dem sie ihr übergeben worden
sind.

Preise
Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise in
Schweizer-Franken. Für Lieferungen an Besteller in der Schweiz gilt:
EXW (d.h. unser jeweiliger schweizerischer Lagerort) INCOTERMS
2010.

Falls sich die der Preisbildung zugrundeliegenden Verhältnisse,
insbesondere die Währungsparitäten oder die siaatlichen I
behördlichen Steuern, Abgaben, Gebühren, Zölle, etc. a,vischen dem
Zeitpunkt des Angebots und dern vere¡nbarten Liefertermin àndern, so
sind wir berecht¡gt, unsere Preise und Konditionen den veränderten
Bedingungen anzupassen.

Zahlungsbed¡ ng ungen
Sofern nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen sofort fällig
und bis spätestens am 30. Tag nach Rechnungsdatum zu bezahlen,
ohne Skonto und ohne jeden anderen Abzug. Die Zahlungen sind auf
e¡nes unserer Konti bei den in den Rechnungen aufgeführten Banken
zu leisten. Die Zahlung gilt als erfolgt, wenn der fällige Betrag einem
dieser Konti in Schweizerfranken gutgeschrieben ist und uns zur freien
Verfügung steht.

E¡ne Verrechnung mit Gegenforderungen ist nicht zuláss¡9.

Hält der Besteller d¡e vereinbarten Zahlungstermine nicht e¡n, so gerät
er ohne Mahnung in Verzug und hd ab dem 31. Tag nach
Rechnungsdatum e¡nen Verzugszins von 8% p.a. zu entr¡chten.

E¡gentu msvorbehalt
Wir bleiben Eigentümer unserer gesamten L¡eferungen, bis wir die
vereinbarten Zahlungen vollständig erhalten haben. Mit
Zustandekommen des Veftrages ermächtigt uns der Besteller, die
E¡ntragung des Eigentumsvorbehalts in den amtlichen Registern
gemäss den betreffenden Landesgesetzen vornehmen zu lassen und
alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen. Der Besteller wird die
gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des
E¡gentumsvorbehalts instandhalten und zu unsetren Gunsten gegen
Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken ve¡sicherh und
überdies alle Massnahmen treffen, damit unser Eigentumsanspruch
weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

L¡eferfrist
Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit Eingang einer schriftlichen,
technisch und kaufmännisch bereinigten Bestellung, sofern sämtliche
behördl¡chen Fømalitäten eingeholt bzw. erfüllt sind. Die Lieferfrist gilt
als eingehalten, wenn bis zu deren Ablauf die Lieferung erfolgt bzw.
deren Versandbereitschaft dem Besteller mitgeteilt worden ist.

Die Lieferfrist verlängert sich angemessen:

- wenn uns die Angaben, die w¡r zur Vertragserfüllung benötigen,
nicht rechtze¡tig zugehen, oder wenn der Besteller nachträglich
Anderungen oder Ergänzungen verlangt und damit eine
Verzögerung der L¡eferungen oder Leistungen verursacht;

- wenn Hindernisse auftreten, die wir trotz Anwendung der
gebotenen Sorgfalt nicht ah,venden können, ungeachtet, ob diese
bei uns, beim Besteller oder be¡ einem Dritten entstehen. Als

solche H indern¡sse gelten beispielsweise behördliche
Massnahmen oder Unterlassungen; Aufruhr, Mobilmachung,
Krieg; Arbeitskonflikte, Aussperrungen, Streiks, Unfälle und
andere erhebliche Betriebsstörungen; Epidemien,
Naturereignisse; terrorist¡sche Aktivitäten. Die Vertragsparteien
werden in einem solchen Fallefür eine entsprechende
Anpassung des Vertrages Hand bieten;

- wenn der Besteller oder von ¡hm beigezogene Dritte mit den
von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit der
Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, oder
wenn der Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält.

Der Besteller ist berechtigt, bei verspäteter Lieferung eine
Verzugsentschädigung geltend zu machen, sorveit eine Verspätung
nachweisbar durch uns verschuldet wurde und der Besteller einen
Schaden als Folge dieser Verspätung glaubhaft machen kann. Wird
dem Besteller durch rechtzeitige Ersatzlieferung ausgeholfen, fällt
der Anspruch auf eine Verzugsentschädigung dahin. Die
Verzugsentschädigung beträgt fürjede volle Woche der Verspätung
höchstens 0,5%, insgesamt aber nicht mehr als 5%, berechnet auf
dem Vertragspreis des verspäteten Teils der L¡eferung. Die ersten
zwei Wochen der Verspätung geben keinen Anspruch auf eine
Verzu gsentsch ädi gu ng.

Nach Erreichen des Maximums der Verzugsentschädigung hat uns
der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist anzusetzen.
Wird diese Nachfrist aus von uns zu vertretenden Grúnden nicht
eingehalten, so ist der Besteller berechtigt, d¡e Annahme des
verspäteten Teils der Lieferung zu verweigern. lst ¡hm e¡ne
Teilannahme wirtschaftlich nicht zumutbar, ist er berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten und bereits geleistete Zahlungen gegen
Rückgabe erfdgter Lief erun gen zurückzufordern.

Wegen Verspätung der Lieferung oder Leistungen hat der Besteller
keine Rechie und Ansprüche ausser den in dieser Ziff.6
ausdrúckl¡ch genannten. Weitergehende Schadenersatzånsprüche
bestehen nur in Fällen grober Fahrlässigkeit oder rechtswidriger
Absicht und nur insoweit, als die vorstehende
Verzugsentschädigung zur Deckung des Schadens nicht ausre¡cht.

Übergang von Nutzen und Gefahr
NuÞen und Gefahr gehen spátestens mit Abgang der Lieferung ab
unserem Werk auf den Besteller über. Wird der Versand auf
Begehren des Bestellers oder aus sonst¡gen Gründen, die wir nicht
zu vertreten haben, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für
die Ablieferung ab unserem Werk vorgesehenen Zeitpunkt auf den
Besteller über. Von diesem Zeitpunkt an wird die Lieferung auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

Prüfung und Abnahme
Die Lieferung wiÍd bei uns soweit üblich vor Versand geprüft.
Verlangt der Besteller weitergehende Prüfungen, sind diese separat
zu vereinbaren und vom Besteller zu bezahlen. D¡e Durchführung
einer besonderen Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der dafür
geltenden Bedingungen bedúrfen einer separaten Vereinbarung.

Der Besteller hat Lie4erung und Le¡stungen innert angemessener
Frist zu prüfen und uns eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Unterlåsst er dies, so gelten L¡eferung und Leistungen -
unter Vorbehalt allenfalls versteckter Mángel - als genehmigt.

Wir werden die uns gemäss 2iff.8.2 mitgeteilten Mängel nach
unserer Wahl durch lnstandstellung oder Ersatzlieferung so rasch
als moglich beheben. Der Besteller hat uns die hierzu erforderliche
Zeit und Gelegenheit zu gewähren- Soweit dabei fehlerhafte Teile
ersetzt werden, gehen die ausgewechselten fehlerhaften Teile in
unser Eigentum über.

Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferung oder Leistungen hat
der Besteller keine Rechte und Ansprüche ausser den in dieser
Ziff.8 und den ¡n Ziff.g (Goivährleistung, Haftung fur versteckte
Mängel) ausdrücklich genannten.

Gewährleistung, Haftung für versteckte Mängel
Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, betrågt die
Gewährleistungsfrist (Garantiefr¡st) für den Liefergegenstand 24
Monate. Sie beginnt mit dem Abgang der Lieferung ab unserem
Werk zu laufen. Wird der Versand aus Gründen verzögert, die wir
nicht zu vertreten haben, so endet die Gewährleisiungsfrist
spätestens 30 Monate nach Meldung der Versandbereitschaft.

Ftlr ersetzte oder reparierte Teile des Liefergegensiandes beträgt
die Gewährleistungsfrist 6 Monate ab deren Ersatz oder Abschluss
der Reparatur, falls die Gewährle¡stungsfrist gemäss vorstehendem
Absatz für den Liefergegenstand früher abläuft. Die
Gewährleisiungsfrist endet in jedem Fall spätestens 30 Monate
nach Beginn der ursprünglichen Gewährleistungsfrist gemàss Ziff.
9.1 Abs.1.

Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der Besteller oder Dr¡tte
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ohne unsere vorgängige schriftliche Zustimmung Anderungen oder
Reparaturen vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel
ãufgetreten ist, nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur
Schadensminderung trifft und uns Gelegenheit gibt, den Mangel zu
beheben.

9.3 Wir verpflichten uns, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers alle
Teile des L¡efergegenstandes, die nachweisbar infolge schlechten
Materials, fehlerhafter KonstruKion oder mangelhafter Ausführung bis
zum Ablauf der Gewährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar
werden, so rasch als möglich nach unserer Wahl auszubessern oder
zu ersetzen. Die beanstandeten Te¡le sind uns auf Verlangen
zuzustellen. Soweit fehlerhafte Teile ersetzt werden, gehen die
ausgewechselten fehlerhaften Te¡le in unser E¡gentum über.

Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist gemäss Z¡ff.9.1 Abs.1 erstreckt
sich die Gewåhrleistung für eÍsetzte oder reparierte Teile (Z¡ff.9.1
Abs.2) des Liefergegenstandes nur auf die betreffenden ersetãen
oder reparierten Teile. Die Kosten für Ausbau, Transport und
Wiedereinbau solcher Teile sind vom Besteller zu übernehmen.

9.4 Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in den Spezif¡kationen
ausdrücklich als solche bezeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt
längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Sind die
zuges¡cherten Eigenschaften nicht oder nur teikeise erfüllt, so hat der
Besteller zunächst Anspruch auf unvezügliche Nachbesserung durch
uns.

ì

Hierzu hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu
gewähren. Gelingt diese Nachbesserung nicht oder nur teilweise, so
hat der Besteller Anspruch auf eine angemessene Herabsetzung des
Preises. lsi der Mangel derart schwerw¡egend, dass er nicht innert
angemessener Frist behoben werden kann, und sind Lieferung oder
Leistungen zum bekanntgegebenen Zweck nicht oder nur in erheblich
vermindertem Masse brauchbar, so hat der Besteller das Recht, die
Annahme des mangelhaften Teils der Lieferung zu verweigern oder,
wenn ihm eine Teilannahme wirtschaftlich nicht zumutbar ist, vom
Vertrag zurückzutreten. Wir können nur dazu verpflichtet werden,
diejenigen Beträge zurückzuerstatten, die uns für die vom Rücktritt
betroffenen Teile bezahlt worden sind.

9.5 Von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen sind Schäden,
die nicht nachweisbar infolge schlechten Mâterials, fehlerhafter
Konstruktion oder mangelhafter Ausführung entstanden sind, z.B.
¡nfdge natürlicher Abnützung, mangelhafter Wartung, Missachtung
von Betr¡ebsvorschriften, úbermässiger Beanspruchung, ungeeigneter
Betriebsmittel, chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, nicht von
uns ausgeführte¡ Bau- oder Montagearbe¡ten, sow¡e ¡nfolge anderer
Gründe, die wir nicht zu vertreten haben.

9.6 Voraussetzung für eine Gs/vàhrleistung bei fehlerhaften
Softwareprogrammen ist, dass der Fehler in der unveränderten
Originalfassung des betreffenden Softwareprogrammes
reproduzierbar und überdies möglichst detailliert dokumentiert ist. Bei
Vedust oder Beschädigung von Daten und/oder Datentrâgermaterial
umfasst d¡e Gewährleistung nicht den Aufwand für die
Wiederbeschaffung verlorener Daten.

9.7 Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung wie auch
I wegen Fehlens zuges¡cherter Eigenschaften hat der Besteller keine,' Rechte und Ansprüche ausser den in ZiÍ1.9.1 bis 2iff.9.4 ausdrücklich

genannten.

10. Weitere Haftung
10.1 Andere als die in diesen Lieferbedingungen ausdrücklich genannten

Ansprüche des Bestellers, gleichgült¡g aus welchem Rechtsgrund sie
gestellt werden, insbesondere alle nicht ausdrûcklich genannten
Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung des Vertrages
oder Rücktritt vom Vertrag, sind ausgeschlossen. ln keinem Fall
bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht
am Liefergegenstand selbst entstanden sind, w¡e Produktionsausfall,
Nutzungsverluste, Verlust von Aufträgen, entgangener Gewinn so¡vie
von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden. Dieser

SIEMENS
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Haftungsausschluss gilt nicht in Fällen grobe¡ Fahrlâssigkeit oder
rechtswidriger Absicht oder soiveit ihm zwingendes Recht
entgegensteht.

Einhaltung von Exportkontrollbestimmungen
Unsere Vertragserfüllung steht unter dem Vorbehalt, dass der
Erfullung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder
internationalen Vorschriften des Aussenwirtschaftsrechts,
insbesondere Exportkontrollbestimmungen, sowie keine Embargos
oder sonstige Sankiionen entgegenstehen.

11.2 Dq Besteller hat bei Weitergabe der von uns gelieferten Waren
(Hardware und/oder Sofiware und/oder Technologie so¡vie
dazugehörige Dokumentat¡on, unabhängig von der Art und Weise der
Zurverfügungstellung) oder der von uns erbrachten Werk- und
Dienstleistungen (einschliesslich technischer Unterstützung jeder Art)
an Dritte im ln- und Ausland die js/veils anwendbaren Vorschriften des

@ Copyright S¡emens Schweiz AG 2012. All rights reserved.

nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts
einzuhalten. ln jedem Fall hat er dabei die (Re-)
Exportkontrollvorschriften der Schweiz, der Bundesrepublik
Deutscfìland, der Europä¡schen Union und der Vereinigten Staaten
von Amerika zu beachten.

11.3 Sofern für Exportkontrollprüfungen erforderl¡ch, wird der Besteller
uns nach Aufforderung unverzüglich alle lnformationen über
Endempfänger, Endverbleib und Verwendungszweck der von uns
gelieferten Waren bzw. erbrachten Werk- und Dienstle¡stungen
sowie diesbezügliche Exportkontrollbeschränkungen übermitteln.

11.4 Der Besteller stellt uns von allen Ansprüchen, d¡e von Behörden
oder sonstigen Dritten uns gegenüber wegen der Nichtbeachtung
vorstehender exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den
Besteller geltend gemacht werden, in vollem Umfang frei und
verpflichtet sich zum Ersatz aller uns in d¡esem Zusammenhang
entstehenden Schäden und Aufwendungen, es sei denn, der
Besteller hat die Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Eine Umkehr
der Belveislast ist hiermit nicht verbunden.

12. Offenlegung der Geschäftsverbindung und von Daten und
lnformationen

12.1 Det Besteller erklärt sich damit einverstanden, dass sämtliche für
die geschàftlichen Beziehungen erforderlichen oder sich daraus
ergebenden An gaben und I nformat¡onen, insbesondere vertragliche
Dokumente und Unterlagen so/vie alle für den Vollzug der
vertraglichen Verpfl¡chtungen erforderlichen Daten und
lnformationen, des und uber den Besteller und dessen
Hilfspersonen auch ausserhalb der Schweiz aufbewahrt werden
dürfen. Alle diese Angaben und lnformationen dürfen darüber
hinaus, insbesondere für die Leistungserfüllung, die Erfüllung
gesetzlicher Anforderungen oder fùr Siemens-interne PrüÊ
und/oder Aufsichts-Zwecke sowohl der Siemens AG wie aucfì deren
konzernrechtlich verbundenen Unternehmen bekannt gegeben und
zur entsprechenden Bearbeitung offen gelegt werden; dies stets
unter Einhaltung aller jeweils anwendbaren Datenschutzgesetze.

13. Anwendbares Recht
13.1 Das Vertragsverhältnis untersteht dem schweizerischen materiellen

Recht. Das Ubereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf (sogen. Wiener Kaufrecht) vom
11.4.1980 gelangt für dieses Vertragsverhältnis nicht zur
Anwendung.

14. Gerichtsstand
14.1 Gerichtsstand für den Besteller und für uns ist Zürich. W¡r sind

jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Sitz zu belangen.
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